[bookmark: _GoBack]Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom … haben Sie uns um eine Stellungnahme bezüglich unserer Stornorechnung vom … gebeten.
Gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Reiseomnibusverkehr, denen die Musterbedingungen des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmen e.V. (bdo) zugrunde liegen, haben wir Ihnen für die vom … bis … vereinbarte mietweise Überlassung eines Omnibusses einschließlich des/der Fahrer(s) auf Ihre kostenpflichtige Stornierung vom … 70% des Vergütungsanspruches in Rechnung gestellt.
Zur Erläuterung: 
Der Mietomnibusvertrag beinhaltet die Gestellung eines Omnibusses mit Fahrer (als Bedienpersonal), hat daher mietvertraglichen Charakter. Im Mietrecht ist allein die Überlassung der Mietsache geschuldet. Ob die geplante Verwendung oder der verfolgte Zweck letztendlich mit der Mietsache erreicht werden kann, ist als Risiko vom Mieter zu tragen. Dieser bestimmt schließlich den konkreten Zeitpunkt und die konkrete Verwendung und damit die maßgeblichen Umstände, die die Risiken bedingen. Das stellen auch ausdrücklich die Ziffern 3.1 und 3.2 unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen klar.
Für den Zeitraum eines Busreiseverbotes (auf Basis Corona-VO: aktuell bis zum 10.05.2020 in BaWü) wird von Seiten des Busunternehmens kein Storno geltend gemacht, sofern die Reise nicht vor Bestehen des Busreiseverbotes im betreffenden Zeitraum storniert wird. Außerhalb dieses Zeitraums besteht ein Stornoanspruch, dies hat das Kultusministerium für Schülerfahrten zwischenzeitlich auch gegenüber dem WBO schriftlich bestätigt. 
Ist das Mietverhältnis auf bestimmte Zeit eingegangen, wie hier vorliegend, so ist eine ordentliche Kündigung (umgangssprachlich Stornierung) von Gesetzes wegen ausgeschlossen. Im deutschen Privatrecht gilt der Grundsatz, dass geschlossene Verträge einzuhalten sind. Lösungsrechte stellen daher nur die Ausnahme dar.
Insofern ist das eingeräumte, jederzeit mögliche „Stornierungsrecht“ eine Vereinbarung zu Gunsten unserer Vertragspartner. Im Rahmen dieses freiwilligen „Stornierungsrechts“ werden ersparte Aufwendungen, wie z.B. nicht angefallene Treibstoffkosten, pauschal mit 30% des Vergütungsanspruches berücksichtigt. Dies ist branchenüblich.

Wir bitte Sie daher unsere am … gestellte Rechnung bis spätestens zum … durch Zahlung auf das Ihnen bekannte Konto auszugleichen.

Mit freundlichen Grüßen
